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§ 12 TGFG Aufgaben der
Gesundheitsplattform

 TGFG - Gesundheitsfondsgesetz - TGFG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.10.2024

1. (1)Der Gesundheitsplattform obliegen, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, die Behandlung und

Beschlussfassung in allen Angelegenheiten als Fonds (§ 2) und in allgemeinen gesundheitspolitischen Belangen

(§ 2a). Die Gesundheitsplattform hat ihre Aufgaben zur Planung, Steuerung und Finanzierung des

Gesundheitswesens unter Einhaltung der Festlegungen in der Bundesgesundheitsagentur, im

Zielsteuerungsvertrag, im jeweiligen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen und in der Landes-

Zielsteuerungskommission sowie unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Auswirkungen wahrzunehmen.

2. (2)In der Gesundheitsplattform finden Informationen und Konsultationen insbesondere zu folgenden

Gegenständen statt:

1. a)Ressourcenplanung im Pflegebereich;

2. b)Festlegungen der Landes-Zielsteuerungskommission.
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